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Beschluß
über die Rahmenarbeitsordnung für die Mitarbeiter der zentralen staatlichen Organe.

Vom 12. April 1956

Zur weiteren Verbesserung der Arbeitsweise des Staatsapparates wird folgendes beschlossen:
1. Die Rahmenarbeitsordnung für die Mitarbeiter der zentralen staatlichen Organe (Anlage) wird bestätigt.
2. Die Leiter aller zentralen staatlichen Organe (Minister und Staatssekretäre m. e. G. und Leiter anderer 

zentraler staatlicher Organe, die dem Ministerrat direkt unterstellt sind) haben Arbeitsordnungen für die 
Mitarbeiter ihres Organs zu erlassen. Die Arbeitsordnungen sind auf der Grundlage des Inhalts und der 
Gliederung der nachstehenden Rahmenarbeitsordnung auszuarbeiten.

3. Bis zum Inkrafttreten der Arbeitsordnungen der zentralen staatlichen Organe gelten unmittelbar die Be
stimmungen der Rahmenarbeitsordnung.

4. Dieser Beschluß tritt mit seiner Verkündung in Kraft. Gleichzeitig treten die Dienstordnung der Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 3. November 1949 (MinBl. 1950 S. 3) und Abschnitt I Ziff. 1 
und Abschnitt II Ziff. 1 des Beschlusses des Ministerrates vom 6. November 1952 über die Festlegung einheit
licher Konferenz- und Sprechtage bei den Organen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
und bei den örtlichen Organen der Staatsgewalt (MinBl. S. 171) außer Kraft.
Die Leiter der zentralen staatlichen Organe regeln den Besucherverkehr in eigener Zuständigkeit.

Berlin, den 12. April 1956
Der Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik
G r o t e w o h l

Ministerpräsident

Anlage
zu vorstehendem Beschluß

Rahmenarbeitsordnung 
für die Mitarbeiter der zentralen staatlichen Organe

Der Aufbau des Sozialismus stellt an den Staats
apparat der Deutschen Demokratischen Republik neue 
und größere Anforderungen in bezug auf die Ver
besserung und Vervollkommnung seiner Arbeit. Das 
gilt insbesondere für die erfolgreiche Verwirklichung 
der wirtschaftlich-organisatorischen und kulturell- 
erzieherischen Aufgaben sowie der Aufgaben zur Stär
kung der Verteidigungsbereitschaft unserer Republik.

Ein entscheidendes Mittel zu ihrer Lösung ist die 
weitere Festigung und Erhöhung der Verantwortlich
keit aller Mitarbeiter im Staatsapparat. Zu diesem 
Zwecke wird folgende Arbeitsordnung erlassen:

Persönliche Verantwortung, Einzelleitung 
und Planmäßigkeit in der Arbeit

§ 1
Persönliche Verantwortung

(1) Jeder Mitarbeiter ist für die Durchsetzung der 
Politik der Partei der Arbeiterklasse und der Regierung 
in seinem Arbeitsgebiet und für die Erfüllung der ihm 
übertragenen Aufgaben persönlich verantwortlich.


